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Anordnung Nr. 1 
über die Ergänzung der Ordnung der Planung 

der Volkswirtschaft der DDR 1986 bis 1990
vom 18. April 1985

§ 1
.In Übereinstimmung mit dem Minister der Finanzen wer

den die „Festlegungen zur Ausarbeitung und Einreichung der 
Planentwürfe zum Fünfjahrplan, zu den Jahresvolkswirt- 

y schaftsplänen und Staatshaushaltsplänen“ (Anlage) in Ergän- 
/ zung der Ordnung der Planung der Volkswirtschaft der DDR 

1986 bis 1990 — Planungsordnung — Anlage zur Anordnung 
vom 7. Dezember 1984 (Sonderdruck Nr. 1190 a bis r des Ge
setzblattes) für verbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
Sie ist beginnend mit der Ausarbeitung des Volkswirtschafts
planes und des Staatshaushaltsplanes 1986 anzuwenden.

Berlin, den 18. April 1985

Der Vorsitzende 
der Staatlichen Plankommission

I.V.: K l o p f e r  
Mitglied des Ministerrates 

und Staatssekretär 
in der Staatlichen Plankommission

Anlage '

zu vorstehender Anordnung

Festlegungen 
zur Ausarbeitung und Einreichung 

der Planentwürfe zum Fünf jahrplan, 
zu den Jahresvolkswirtschaftsplänen 

und Staatshaushaltsplänen

Auf der Grundlage der Planungsordnung gelten für die Aus
arbeitung und Einreichung der Planentwürfe zum Fünfjahr
plan, zu den Jahresvolkswirtschaftsplänen und Staatshaus
haltsplänen folgende Festlegungen:

I. Zu den allgemeinen Bestimmungen der Planungsordnung
Zu Teil A Abschnitt 1 (S. 5) der Planungsordnung:
1. Zu Ziff. 3.2. (S. 22)

In Abs. 2 wird Buchst, c wie folgt gefaßt: 
c) den Nachweis der Senkung des spezifischen Ein

satzes volkswirtschaftlich wichtiger Roh- und 
Werkstoffe (Materialeinsatzschlüssel in Mio M 
und Senkung in %) entsprechend der dafür ge
mäß Bilanzverzeichnis festgelegten Nomenklatur, 
sowie die verbraucherseitigen Planinformationen 
für alle Staatsplanpositionen, für die mit dem 
Bilanzverzeichnis eine verbraucherseitige Planin
formation festgelegt ist.
Als Absätze 8 und 9 werden auf genommen:

(8) Die Entwürfe zum Staatsplan Wissenschaft und 
Technik sind zum Zeitpunkt der Abgabe der Plan
entwürfe in verkürzter Nomenklatur entsprechend 
den Festlegungen im Abschnitt „Planung von Wis
senschaft und Technik“ einzureichen.
(9) Von den Betrieben der Bereiche Industrie, Bau
wesen, Verkehrswesen sowie Handel und Versorgung 
sind zum Zeitpunkt der Erarbeitung der Planent
würfe in verkürzter Nomenklatur Transportbedarfs
anmeldungen — Vordruck 4311 — an die Verkehrs
dienststellen sowie Vordruck 4306 an die übergeord
neten Organe einzureichen. Die Ministerien der ge
nannten Bereiche und die Räte der Bezirke über
geben mit dem Planentwurf in verkürzter Nomen
klatur den Transportbedarf (Vordruck 4306) an das 
Ministerium für Verkehrswesen und die Staatliche 
Plankommission. Das Ministerium für Verkehrswe
sen und das Ministerium für Land-, Forst- und Nah
rungsgüterwirtschaft erarbeiten gemeinsam die 
Kennziffern des Transportbedarfs zur Ausarbeitung 
der Transportbilanz. Die Einreichung der Planinfor
mation über die Transportplanung (Vordruck 4308) 
zum komplexen Planentwurf gemäß Teil D Unter
abschnitt Planung des Gütertransports Ziff. 3.5. 
Abs. 1 Buchst, b entfällt.

2. In Ziff. 4.1. (S. 24) Abs. 1 Buchst, a wird in der drit
ten Zeile hinter „zentralbilanzierten Positionen“ als 
Klammer eingefügt:
(diese Bilanzentwürfe sind von den Kombinaten nur 
für die von der Staatlichen Plankommission mit den 
bilanzverantwortlichen Ministerien festgelegten Po
sitionen der Staatlichen Plankommission zu über
geben).


